
Berliner Testament

Getrennte Lösung
Wir, die Eheleute

Vorname Name, Straße Hausnummer, PLZ Ort

und 

Vorname Name, Straße Hausnummer, PLZ Ort

sind beide deutsche Staatsangehörige. Weitere Staatsangehörigkeiten hat keiner von uns. 

Unser regulärer Aufenthaltsort befindet sich in Deutschland. Auf die Rechtsnachfolge von Todes wegen wird für das gesamte Vermögen und  für Fragen der Rechtswirksamkeit dieses Testaments, einschließlich der Bindungswirkung, deutsches Recht gewählt.
Wir haben am 
Dies vorausgeschickt erklären wir unseren letzten Willen:

§1
Erben

Wir, die unterzeichnenden Ehegatten,

1.


2.


3.


4.


5.


6.



Versterben die benannten Nacherben vor dem Letztversterbenden, so treten die nachstehenden Personen ersatzweise als Erben ein.:




§2
Inanspruchnahme des Pflichtteils

Falls nach dem Tod eines erstversterbenden Elternteils Kinder Pflichtteilsansprüche geltend machen, wird Folgendes geregelt :


 FORMCHECKBOX 

Macht ein Kind nach dem Tod des zuerst Verstorbenen Pflichtteilsansprüche geltend, so ist ihm nach dem Ableben des letztversterbenden Elternteils ein entsprechender Betrag aus dessen Nachlass auszuzahlen.

 FORMCHECKBOX 

Im Falle des Ablebens des erstversterbenden Elternteils und der Geltendmachung eines Pflichtteils durch eines der Kinder werden den anderen Kindern, die keine Pflichtteilsansprüche geltend gemacht haben, in Höhe ihrer gesetzlichen Erbteile nach dem Ableben des erstversterbenden Elternteils Vermächtnisse zuteil. Diese Vermächtnisse sind aufschiebend bedingt mit dem Tod des überlebenden Elternteils und werden ebenfalls mit dessen Ableben fällig. Abkömmlinge von Kindern, die den Pflichtteil geltend gemacht haben, sind nicht vermächtnisberechtigt.

 FORMCHECKBOX 

Im Falle einer Forderung eines Kindes nach dem Ableben des zuerst Verstorbenen wird den nichtfordernden Pflichtteilsberechtigten aus dem Nachlass zusätzlich im Rahmen eines Vermächtnisses eine Summe von EUR ausgezahlt. Der genannte Betrag wird mit dem Ableben des Letztverstorbenen fällig.


(Diese Punkte gelten nur, wenn neben der Forderung auch der Erhalt des Pflichtteils eingetreten ist)

§3
Verjährung des Pflichtanteils


Pflichtteilsansprüche unserer gemeinsamen Abkömmlinge sollen erst in 30 Jahren nach dem Tod des zuerst versterbenden Ehegatten verjähren.

§4
Wiederverheiratung


Sollte der überlebende Elternteil erneut heiraten, tritt folgende Bestimmung in Kraft:


 FORMCHECKBOX 

Im Falle einer erneuten Heirat des überlebenden Teiles ist dieser dazu verpflichtet, den gemeinsamen Kindern die Hälfte dessen, was er vom Erstverstorbenen geerbt hat, unverzüglich herauszugeben.
§5
Vermögen


Den Wert unseres zusammengerechneten, derzeitigen reinen Vermögens geben wir mit 


Es umfasst: 
§6
Schlussbestimmungen


Es sei darauf hingewiesen, dass sämtliche Bestimmungen dieses Testaments, soweit nicht anderweitig bestimmt, wechselbezüglich sind. Eine einzelne Änderung ist nicht möglich, stattdessen muss eine gemeinschaftliche Änderung oder ein Widerruf erfolgen.
§7
Testamentsvollstrecker


Als Testamentsvollstrecker wird eingesetzt: 
Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift
















